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RS OGH 1963/9/23 IIZR118/60
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.09.1963

Norm

EKHG §9 Abs1 A

ASVG §332 C

VersVG §149 ff

Rechtssatz

Ist in einem zwischen einem Sozialversicherungsträger und einem Kraftfahrzeug-Haftp5ichtversicherer geschlossenen

Teilungsabkommen ein Verzicht auf die Prüfung der Haftungsfrage vereinbart, so kann der Haftp5ichtversicherer

grundsätzlich seiner Erstattungsp5icht nicht durch den Einwand begegnen, der Schadenfall sei für die

Haftpflichtversicherten offenbar ein unabwendbares Ereignis im Sinne des § 7 Abs 2 StVG gewesen.
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